
  

NDSB Liga-Regel 2010/11 
 

Integration behinderter Schützen in die NDSB Ligen für Luftgewehr / Luftpistole. 

Aufgrund der Ligaordnung des DSB werden für behinde rte Schützen die Regeln 

des DSB ab sofort für den NDSB  übernommen. 
 
 

Neue Ligaordung DSB:  

0.3.1.2 Einzellizenz 
................... 

Schützen mit der klassifizierten Schadensklasse SH1 sind für alle Wettkämpfe 

nach der Ligaordnung des DSB zugelassen. Der Nachweis der Klassifizierung 

gemäß Schadensklasse SH1 ist vom Schützen zu erbringen. Die Klassifizierung 

erfolgt nach den Richtlinien des und durch den Deutschen Behinderten 

Sportverband. 
 

1.1.6 Schusszahl/Schießzeit: 

5 Minuten Vorbereitungszeit, 10 Minuten Probeschießen, 40 Wettkampfschüsse 

in 50 Minuten bei elektronischen Anlagen, 60 Minuten auf Papierscheiben mit 

gemeinsamem Start. Anschlag stehend freihändig nach Sportordnung Regel 

1.0.1.3 (LG) und 2.0.1 (LP). 

SH1 klassifizierte Schützen sind von der Regel 1.0.1.3.1 und 2.0.1.1. Satz 1 

ausgenommen. 

Hinweis: 

Regel für den NDSB: 

Vorbereitungszeit und Probeschießen auf Papierscheiben: 15 Minuten 
Wettkampfzeit: 60 Minuten 

Vorbereitungszeit auf elektronische Scheiben: 5 Minuten 
 Probeschießen auf elektronische Scheiben:   10 Minuten 
Wettkampfzeit: 50 Minuten 

   
 

Zusätzlich gilt nur für den Bereich des NDSB: 

 Eintrag im NDSB-Wettkampfpass: Pendelschnur 

 Für körperbehinderte Schützen ist als Hilfsmittel die Pendelschnur erlaubt, 

allerdings nur für das Luftgewehr. Die Teilnehmer dürfen im sitzen schießen. 

 Regel 0.7.3.1.1.1 der DSB-SpO ist zu beachten.   


